
Kundmachung.

Durch ein Versehen wurde bei Ausfertigung des

provisorischen Preßgesetzes im §. 8 der Verordnung

gegen den Mißbrauch der Presse die Beziehung auf

den §. 4 weggelassen. Es soll sonach im §. 8 heißen:

„Die Uebertretung der Vorschriften der M . s , «

und 7 u. s. w."
Ferner soll es im §. so der provisorischen

Verordnung über das Verfahren in Preßsachen heißen:

statt „von der angesetzten Tagfahrt , vor der ange¬

setzten Tagfahrt ", endlich im §. 49 der letzterwähnten

Verordnung statt „weitere neue Geschworne, weitere

neu« Geschworne." Der letztere Druckfehler wurde

übrigens bereits in den letzten Abdrücken der ersten

Auflage verbessert.
Wien am 30. Mai 1848.

Anton Raimund Graf von Lamberg,
k. k. Hofrath.

Aus der k. k. Hof - und Staats -Druckerei.
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